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1
Einleitung

Handlungsoptionen und Ressourcen von
Betriebsräten sind wiederholt unter Rück-
griff auf das von Walther Müller-Jentsch
popularisierte Arenenkonzept beschrieben
worden (Müller-Jentsch 1999, S. 289; 1982,
S. 427). Demnach ist unter einer Arena ein
Institutionensystem innerhalb eines größe-
ren gesellschaftlichen Zusammenhangs zu
verstehen, dem eine exklusive oder zumin-
dest privilegierte Zuständigkeit für be-
stimmte gesellschaftliche Konfliktfelder
zufällt und das bei der Konfliktaustragung
nur genau definierte Formen, Gegenstände
und Akteure zulässt. In diesem Sinne wirkt
eine Arena in zwei Richtungen gleichzeitig.
Die Arena wirkt begrenzend, indem sie 
bestimmtes Verhalten systematisch aus-
schließt bzw. mit hohen Kosten belegt, sie
schafft aber auch neue Handlungsoptio-
nen, indem sie den Akteuren Handlungs-
räume und Ressourcen zuweist und auf
diese Weise überhaupt erst die kontrollier-
te Austragung von Interessenkonflikten er-
möglicht. Solche klassischen Arenen sind
die Tarifpolitik, die betriebliche Interessen-
vertretung und die Institutionen der So-
zialversicherung.

Die Gleichzeitigkeit von Begrenzung
und Ermöglichung manifestiert sich im
Bereich der Betriebsratsarbeit z. B. darin,
dass Betriebsräten zwar die Tarifhoheit
nebst dem daran geknüpften Streikrecht
gesetzlich verwehrt wird (Begrenzung), sie
aber mit einer Vielzahl von Mitbestim-
mungsrechten wie auch mit beträchtlichen
materiellen Ressourcen für die Interessen-
vertretungsarbeit ausgestattet werden (Er-
möglichung). Es ist das große Verdienst

lungsarena. Zwar wurde mit „Betrieb“ die
Handlungsarena der Interessenvertretung
durch die Rechtsprechung1 scheinbar ein-
deutig definiert, bei näherer Betrachtung
droht allerdings manche Gewissheit zu ver-
schwimmen. So führten mehrere Wellen
der Restrukturierung dazu, dass die genau-
en Grenzen dessen, was als „Betrieb“ be-
schrieben wird, zunehmend vieldeutig
werden. Industriesoziologen etwa wiesen
darauf hin, dass mit der Verbreitung von
„systemischer Rationalisierung“ und der
daraus resultierenden Produktionsorgani-
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dieses Arenenkonzeptes und der darauf
aufbauenden Konzeptionalisierung des
„dualen Systems“ als ein Kernelement der
deutschen industriellen Beziehungen, über-
haupt erst den Blick für die strukturelle Ka-
nalisierung von Handlungsoptionen der
Kollektivakteure geöffnet zu haben. Es ist
allerdings auch wiederholt auf Schwach-
stellen hingewiesen worden. Drei Aspekte
sind hierbei von Belang. So ist, erstens, die
Begrenzung betrieblicher Handlungsop-
tionen in Form des institutionell veranker-
ten Verzichts auf eine eigene autonome Ta-
rifkompetenz der betrieblichen Akteure
selbst immer wieder infrage gestellt worden
(Rogers/Streeck 1995; Bispinck 2006).
Zunächst erfolgte dies durch die Beleg-
schaftsseite in Form wilder Streiks, später
durch das betriebliche Management in
Form nicht autorisierter Dezentralisierung
der Tarifpolitik, die in ihrer extremsten
Form bis hin zum offenen Tarifbruch reicht
(Massa-Wirth/Seifert 2004). Darüber hin-
aus ist, zweitens, die Frage aufgeworfen
worden, inwieweit die ursprünglich einge-
führte Benennung von drei relevanten Ins-
titutionensystemen wirklich erschöpfend
ist. So ist insbesondere in Bezug auf die be-
triebliche Mitbestimmung argumentiert
worden, dass sich mit der Verbreitung von
„Mitbestimmung in der ersten Person“
Partizipationsformen etablieren konnten,
die zwar nicht notwendigerweise in offener
Konkurrenz zur delegierten Partizipation
durch den Betriebsrat stehen, jedoch in we-
sentlichen Strukturelementen von dieser
abweichen (Dörre 1996 und 2002; Weit-
brecht/Mehrwald 2001).

Der folgende Beitrag widmet sich ei-
nem dritten Aspekt und den daraus resul-
tierenden Problemen: der tendenziellen
Auflösung oder Verflüssigung der Grenzen
einer einheitlichen betrieblichen Hand-
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1 So ist nach einem Urteil des BAG aus dem Jahre
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sation entlang von Zulieferketten die Herr-
schaft des Betriebsmanagements der gro-
ßen Endfertiger weit über ihren eigenen
Betrieb hinausreicht (Altmann/Sauer 1989,
Sauer et al. 2001, Funder 2000). Organi-
sationsforscher entdeckten betriebliche
Netzwerke, wie z. B. beim Finanzdienstleis-
ter MLP, die im Extremfall die Grenzen ei-
ner Organisation so weit verschwimmen
lassen, dass sich Unternehmungen gänzlich
in Netzwerke aufzulösen scheinen (Sydow
1999). Auch die Arbeitsmarktforschung
verweist auf Prozesse der Verflüssigung von
Grenzen, wenn sie danach fragt, welchem
Betrieb genau Leiharbeitnehmer zuzurech-
nen sind.

Die geschilderten Verflüssigungsten-
denzen beeinflussen die betriebliche Mit-
bestimmung in zweifacher Weise. Sie wer-
fen erstens die Frage danach auf, wessen In-
teressen es sind, die vertreten werden sol-
len, und zweitens, wer genau der Adressat
dieser Interessenvertretung ist. Durch die
Reform des Betriebsverfassungsgesetzes im
Jahr 2001 ergaben sich eine Reihe von Prä-
zisierungen bezüglich der Beantwortung
der ersten Frage: Leiharbeiter werden dem
Entleihbetrieb zugeordnet, der Kreis der zu
vertretenen Beschäftigten wird einer Ver-
handlungslösung zugänglich gemacht und
die Einbeziehungen der Beschäftigten klei-
nerer Nebenbetriebe wird erleichtert (Was-
sermann/Rudolph 2005). Mindestens ge-
nauso relevant erscheint allerdings die
zweite Frage, die den Adressaten von kol-
lektivem Interessenvertretungshandeln des
Betriebsrates in den Blick nimmt. So ist 
die Wirksamkeit von Interessenvertretung
nicht nur davon abhängig, dass die Bünde-
lung und möglichst effektive Vertretung
der Beschäftigteninteressen gelingen, son-
dern auch davon, dass auf der Manage-
mentseite eine handlungsfähige und durch-
setzungsstarke Instanz steht. Eine solche
Instanz muss willens und fähig sein, be-
triebliche Prozesse zu gestalten. In diesem
Sinne wäre es zu kurz gegriffen, anzuneh-
men, dass Betriebsräte quasi automatisch
von einer schwachen Managementposition
profitieren. Denn wenn Macht mit Crozier
und Friedberg (Crozier/Friedberg 1993;
Friedberg 1993) als die Fähigkeit bestimmt
werden kann, in konkreten Situationen den
Handlungsspielraum anderer mehr oder
weniger weitgehend zu kontrollieren, dann
hängt die Macht von Betriebsräten maß-
geblich auch davon ab, dass und wie viel es
zu kontrollieren gibt. So zeigt Dörre (2002,
S. 378), dass Betriebsräte „gegenüber dem

teilentmachteten betrieblichen Manage-
ment […] wegen ihrer Aufsichtsratsman-
date oder der Koordinationsleistung des
Gesamtbetriebsrates über einen Informa-
tionsvorsprung [verfügen], den sie sich in
betrieblichen Aushandlungen zunutze ma-
chen können. Doch auch diese Machtres-
source wird für Aushandlungsprozesse mit
einem betrieblichen Widerpart genutzt,
dem wegen beschränkter Kompetenzen oft
genug die Satisfaktionsfähigkeit fehlt“.
Macht gegenüber einem Management oh-
ne eigenen Handlungsspielraum gleicht
damit in etwa der Fähigkeit, dem viel zi-
tierten nackten Mann in die Tasche zu grei-
fen.

Anhand von Fallstudien sind Prozesse
der selektiven Auflösung von Manage-
mentfunktionen und der daraus resultie-
renden Probleme für die Konstitution einer
betrieblichen Handlungsarena bereits viel-
fach beschrieben worden (Faust et al. 1994;
Behrens et al. 1996; Funder 1999; Dörre
2002). In diesem Beitrag wollen wir uns
diesem Problem von der quantitativen Sei-
te her nähern und den Versuch unterneh-
men, zu ergründen, inwieweit die Verände-
rung der betrieblichen Arena die Arbeit des
Betriebsrates in nennenswertem Umfang
beeinträchtigt bzw. verändert. Die folgende
Analyse basiert daher auf einem quantita-
tiven Datensatz, der WSI-Betriebsrätebe-
fragung 2006.

Im folgenden Abschnitt werden der
Datensatz sowie die Erhebungsmethode
kurz vorgestellt. In Abschnitt 3 wird dann
der datengestützte Versuch unternommen,
die handelnden Managementebenen in-
nerhalb eines komplexen Unternehmens-
gefüges zu lokalisieren. Abschnitt 4 stellt
die Auswirkungen von Unternehmens-
und Managementstrukturen auf den Pro-
zess der Unternehmensrestrukturierung
dar. In Abschnitt 5 werden die Ergebnisse
vor dem Hintergrund des Arenenkonzeptes
diskutiert.

2
Methode und Daten-
grundlage

Die Analyse basiert auf der telefonischen
Befragung (CATI) von 2.000 Betriebsräten
zum Thema der betrieblichen Restruktu-
rierung, die vom Institut für angewandte
Sozialwissenschaften (infas) im Auftrag des
WSI durchgeführt wurde. Die Interviews

wurden im Frühjahr 2006 zumeist mit den
jeweiligen Betriebsratsvorsitzenden ge-
führt. Die Auswahl der Interviews erfolgte
auf der Basis einer disproportionalen Zu-
fallsstichprobe von 23.027 Adressen aus der
Betriebsdatei der Bundesagentur für Arbeit
(BA). Für die Befragung wurden nur Be-
triebsstätten aus der privaten Wirtschaft
berücksichtigt, die mehr als 20 Beschäftig-
te aufweisen. Die Ausschöpfung der Stich-
probe betrug nach Abzug der neutralen
Ausfälle (z. B. kein Betriebsrat existent, feh-
lende Telefonnummer) 49,6 %.

3
Ebenen betrieblicher 
Managementherrschaft

Für das hier eingeführte Argument ist es
nicht nur wichtig zu wissen, welche Ma-
nagementebenen es im Zuständigkeitsbe-
reich der jeweiligen Betriebsräte gibt, son-
dern auch, ob diese von den Interessenver-
tretern als relevante Adressaten von kollek-
tiver Interessenvertretung wahrgenommen
werden. Insofern ist bezogen auf die Ma-
nagementebene nicht allein die Frage nach
ihrer Machtposition im Hinblick auf die
betriebliche Ebene zu stellen, sondern mit
zumindest gleichem Gewicht zu analysie-
ren, ob die jeweils angesprochenen Mana-
gementfunktionen kompetente und zu-
gängliche Adressaten für den Betriebsrat
darstellen.

Wie in Tabelle 1 dokumentiert, haben
wir zunächst danach gefragt, auf welchen
Ebenen die Unternehmensleitung angesie-
delt ist (Mehrfachnennungen waren zuge-
lassen). Aus den genannten Kombinatio-
nen ergibt sich folgendes Gesamtbild: 63 %
der von uns befragten Betriebsräte gaben
an, dass die Leitung auf der Unterneh-
mensebene angesiedelt ist, 60 % erwähnen

Tabelle 1: Ebenen der Unter-
nehmensleitung – in % –
Betrieb 22 
Betrieb + Unternehmen 25 
Betrieb + Konzern 3 
Betrieb + Unternehmen + Konzern 11
Unternehmen 21 
Unternehmen und Konzern 7 
Konzern 9 
Weiß nicht/Auskunft verweigert 3 
Quelle:
WSI-Betriebsrätebefragung 
zur Restrukturierung (2006).

Hans Böckler
Stiftung
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eine betriebliche Leitung und lediglich 29
% geben an, dass der Konzern eine rele-
vante Leitungsebene darstellt. Wir gehen
nicht davon aus, dass diese Angaben voll-
ständig und unverzerrt die Formalstruktur
des jeweiligen Managements wiedergeben.
So sind diese Nennungen eher zu verstehen
als die mit den Augen eines Betriebsrates
wahrgenommene Struktur der ihm gegen-
übertretenden Managementmacht. Nimmt
man nun die verschiedenen Kombinatio-
nen der Managementebenen ins Visier, so
erweist sich, dass jene Fälle, in denen dem
Betriebsrat ausschließlich Vertreter des be-
trieblichen Managements gegenüberste-
hen, mit gut einem Fünftel der Nennungen
in der absoluten Minderheit sind. Nun
könnte auch eine Reihe jener befragten Be-
triebe, die den Betrieb und das Unterneh-
men als Leitungsebenen identifizieren, zu
diesen Fällen hinzuzuziehen sein, und zwar
insbesondere dann, wenn es sich um Ein-
Betriebs-Unternehmen handelt, bei denen
der in der Stichprobe enthaltene Betrieb
mit der  rechtlichen Einheit des Unterneh-
mens identisch ist. Wie ein Abgleich mit
dem rechtlichen Status des untersuchten
Standortes ergibt, trifft dies auf knapp die
Hälfte der genannten Fälle (Betrieb und
Unternehmen) zu. Zieht man nun diese
Fälle hinzu, so bleibt es allerdings bei der
genannten Grundtendenz: Die Betriebe,
die es ausschließlich mit Management am
Standort und somit in ihrem direkten
Kompetenzbereich zu tun haben, bleiben
in der Minderheit und kommen über 34 %
nicht hinaus. Weiterhin fällt auf, dass ins-
gesamt 37 % der befragten Interessenver-
treter den Betrieb als relevante Ebene der
Unternehmensleitung überhaupt nicht
mehr erwähnen.

Diese Daten deuten auf ein recht ein-
schneidendes Ungleichgewicht hin, bei dem
den örtlichen Betriebsratsgremien auf die-
ser Ebene keine kompetente Leitungsebene

des Managements gegenübersteht. Interes-
senvertretungspolitisch wäre dieses Un-
gleichgewicht vordergründig verschmerz-
bar, wenn statt des örtlichen Betriebsrates
eine darüber gelagerte Betriebsratsebene
(Gesamtbetriebsrat (GBR), Konzernbe-
triebsrat (KBR)) dem Management als Ver-
handlungspartner „auf Augenhöhe“ ge-
genübertreten würde. Dies wird an anderer
Stelle zu prüfen sein. In jedem Fall aber
bleiben wegen der im Betriebsverfassungs-
gesetz verankerten Vorrangstellung des ört-
lichen Betriebsrates Zweifel, ob GBR und
KBR einen Verlust an Vertretungskompe-
tenz auf der betrieblichen Ebene wirksam
kompensieren können.

Von Belang sind neben der Frage, auf
welchen Ebenen die Unternehmensleitung
angesiedelt ist, auch die konkreten Funk-
tionen, die das Management als „Gegen-
über“ des Betriebsrats wahrnimmt. So ha-
ben wir Betriebsräte nicht nur danach ge-
fragt, auf welchen Ebenen die für sie wich-
tige Managementfunktion angesiedelt ist,
sondern auch danach, welche konkreten
Funktionen dies sind. Damit sollte unter-
sucht werden, ob der Betriebsrat verlässli-
che Ansprechpartner hat.

Diese Ergebnisse werden in Tabelle 2
dargestellt. So findet sich mit dem Vorstand
und den damit verbundenen Funktionen
eine Managementebene, die in der über-
wiegenden Mehrzahl der Fälle oberhalb der
betrieblichen Ebene angesiedelt ist. Das
örtliche Personalmanagement und die Be-
triebsleiter haben hingegen Funktionen,
die vorwiegend der betrieblichen Arena
zugerechnet werden können.2 Von den 
ausgewählten Managementfunktionen3

sind „Betriebsleitung“ (58 %) und örtli-
ches Personalmanagement (43 %) am wei-
testen verbreitet, gefolgt vom Vorstand
(41 %) als Kollektivgremium. Während
immerhin noch 37 % der befragten Be-
triebsräte einen Vorstandsvorsitzenden

identifizieren konnten, fallen schon die
Funktionen „Personalvorstand“ (26 %)
und „Finanzvorstand“ (23 %) deutlich
zurück. Wie in der zweiten Spalte der Ta-
belle 2 dargestellt, werden nicht alle Mana-
gements als „verlässliche Ansprechpartner“
für die Betriebsratsarbeit eingeschätzt. So
sind in Spalte 3 die Differenzen zwischen
den absoluten Nennungen „ist vorhanden“
und der Einschätzung als vertrauenswürdi-
ger Ansprechpartner dokumentiert. Wäh-
rend die lokalen Managementfunktionen
in der Einschätzung der Betriebsräte noch
einen vergleichsweise großen Vertrauens-
bonus besitzen, das heißt lediglich 16 %
(Betriebsleiter) bzw. 12 % (örtliches Perso-
nalmanagement) der Betriebsräte die Ma-
nager einer existierenden Management-
ebene nicht als verlässlichen Ansprechpart-
ner einschätzen, steigt diese Diskrepanz bei
den „betriebsferneren“ Managementfunk-
tionen auf bis zu 45 % (Finanzvorstand)
an. Eine bedeutende Ausnahme von dieser
Regel stellt – wie zu erwarten war – der Per-
sonalvorstand dar, der als beinahe genauso
verlässlicher Ansprechpartner gilt wie die
betriebsnahen Funktionen. Bezogen auf
die Frage nach den Adressaten betriebli-
cher Interessenvertretungspolitik gibt es in
dieser Hinsicht allerdings keinen Grund
zur Entwarnung, denn in überhaupt nur
einem Viertel der untersuchten Betriebe
wird diese Managementfunktion als exis-
tend benannt. Insgesamt herrscht der Ein-
druck vor, dass in den Augen der handeln-
den Personen im Betriebsrat die Gegensei-
te an Verlässlichkeit gewinnt, je enger sie
der betrieblichen Sphäre zugerechnet wird.

2 Als Ausnahme kommt hier wiederum das Ein-Be-
trieb-Unternehmen infrage. Insgesamt ergibt sich
ein enger Zusammenhang zwischen der Nennung
eines Vorstands mit der Angabe, relevante Mana-
gementfunktion seien auf einer höheren Manage-
mentebene angesiedelt. So gaben 71 % der Be-
triebsräte an, einen Vorstand zu haben, wenn sie
zuvor zu Protokoll gegeben hatten, relevante Ma-
nagementfunktionen seien ausschließlich auf Kon-
zernebene angesiedelt (n= 185). Jene Betriebsrä-
te hingegen, die angaben, bei ihnen sei das Ma-
nagement ausschließlich auf der betrieblichen
Ebene zu finden (n = 431), erwähnen nur in 22 %
der Fälle einen Vorstand.

3 Des Weiteren haben wir in unserer Befragung die
Funktionen „Unternehmens- und Geschäftsbe-
reichsleiter“, „Geschäftsführer“ und „geschäfts-
führender Inhaber“ erhoben. Da diese aber weni-
ger trennscharf bestimmten Ebenen der Unter-
nehmensleitung zugeordnet werden können, wur-
den die Angaben bei dieser Analyse nicht weiter
berücksichtigt. 

Tabelle 2: Managementebenen und Ansprechpartner – in % –
(1) (2) (3)

Welche Management- Auf welchen Ebenen Differenz 
funktionen gibt es? der Unternehmens- (1) zu (2)

leitung verfügt der BR 
über einen verlässlichen 

Ansprechpartner?
Vorstand 41 26 –37
Vorstandsvorsitzender 37 21 –43
Finanzvorstand 23 13 –45
Personalvorstand 26 20 –20
Betriebsleitung 58 49 –16
Örtliches Personalmanagement 43 37 –12

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung zur Restrukturierung (2006).
Hans Böckler
Stiftung
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triebsratsmitglied aktiv erlebt und begleitet
haben.4

Die vorgegebenen Restrukturierungs-
arten decken ein breites Spektrum betrieb-
licher Maßnahmen ab und reichen von
sehr allgemeinen Restrukturierungsfor-
men, wie pauschale Kosten- und Personal-
einsparungsvorgaben, bis hin zu sehr spe-
zifischen Projekten, wie der Einführung
von Profit-/Cost-Centern sowie von Grup-
penarbeit, der Ausweitung von Leiharbeit
und der Verlagerung von Produktion und
Dienstleistungen ins Ausland.5

Wie in Abbildung 1 dargestellt, gaben
die befragten Betriebsräte ein beachtliches
Niveau an Restrukturierungsaktivitäten zu
Protokoll. Im statistischen Mittel führten
Betriebe während der letzten zehn Jahre 4,6
unterschiedliche Restrukturierungsarten
durch. Während insgesamt nur 142 (7 %)
der 2.000 von uns befragten Betriebsräte
angaben, dass es im fraglichen Zeitraum zu
keinerlei Restrukturierungsaktivitäten ge-
kommen sei, ist die Zahl der Gremien mit
multiplen Aktivitäten überraschend groß.
So bestätigt sich der Eindruck aus qualita-
tiven Forschungen, dass beginnend in den
1970er Jahren mehrere Restrukturierungs-
wellen durch die Betriebe zogen (Sorge
1999, S. 17f; Sauer/Döhl 1997), wobei es
zum Teil zu parallelen Implementationen
mehrerer unterschiedlicher Maßnahmen
kam. Insgesamt weist unser Datensatz ei-
nen deutlichen Betriebsgrößeneffekt auf,
wonach die Anzahl der unterschiedlichen

men, dass im Konfliktfalle ein Betriebrat
dann unliebsame Restrukturierungsmaß-
nahmen abwenden kann, wenn er es ver-
mag, ausreichende Machtmittel und Un-
terstützung zu mobilisieren. Ein betriebli-
ches Schließungskonzept trägt demnach
nur insofern, als überhaupt Kompromiss-
positionen erkennbar sind, die auf dem
Wege der Verhandlung oder des Tausches
von Guthabenpositionen zu erreichen
sind. Hierbei wird das Terrain für Koope-
ration und Konflikt immer auch durch die
ökonomische Situation des jeweiligen Be-
triebes abgesteckt. So erweist sich die Si-
tuation positiver Gewinnentwicklung als
eine bessere Basis zur Verteidigung eines
Status quo als eine lebensbedrohliche Kri-
se, die die Existenz der betrieblichen Ein-
heit selbst infrage stellt.

4.2 VARIABLEN UND MULTIVARIATES
MODELL

Die Auswirkungen der Konstitution einer
betrieblichen Handlungsarena mit präsen-
ten Kollektivakteuren auf die betriebliche
Restrukturierungsaktivität sollen in der
Folge empirisch bestimmt werden. Als ab-
hängige Variable wird „Restrukturierungs-
intensität“ in ein multivariates Modell ein-
geführt. Diese wird verstanden als die be-
triebliche Durchsetzung einer besonders
großen Anzahl unterschiedlicher Restruk-
turierungsprojekte im Zeitraum der zu-
rückliegenden zehn Jahre. Den befragten
Betriebsräten wurde eine Reihe von 17 un-
terschiedlichen Formen betrieblicher Re-
strukturierung vorgelegt, und sie wurden
um Auskunft darüber gebeten, ob diese
Maßnahmen in der zurückliegenden
Amtsperiode des Gremiums (vier Jahre)
oder in den sechs Jahren davor durchge-
führt wurden. Durch diese zeitliche Diffe-
renzierung sollten mit Priorität jene Re-
strukturierungen erhoben werden, die die
interviewten Betriebsräte während ihrer ei-
genen Amtszeit selbst erlebt und begleitet
haben, während der weitere Zeitraum als
subsidiäre Kategorie sicherstellen sollte,
dass frühere Maßnahmen nicht gänzlich
ignoriert werden und somit das Restruktu-
rierungsgeschehen grob unterschätzt wird.
Bei der Auswertung der Befragung stellte
sich heraus, dass die von uns befragten Be-
triebsräte (durchschnittliche Mitglied-
schaft im Betriebsrat 9,9 Jahre, Median 8,0)
das Restrukturierungsgeschehen auch
dann recht zuverlässig einschätzen, wenn
sie die jeweilige Maßnahme nicht als Be-

4
Der Einfluss der 
betrieblichen Arena bei
Restrukturierung

Bislang wurde die These des Bedeutungs-
verlusts bzw. der Verflüssigung der betrieb-
lichen Arena bezogen auf Management-
funktionen sowie deren allgemeine Bewer-
tung durch die befragten Betriebsräte dis-
kutiert. Im nun folgenden zweiten Schritt
wird die Frage gestellt, ob Zuschnitt und
Verankerung der betrieblichen Arena poli-
tikwirksam werden, indem sie Auswirkun-
gen auf die Intensität der betrieblichen Re-
strukturierung haben.

4.1. MÖGLICHE FAKTOREN

Mitbestimmung durch den Betriebsrat
greift in unterschiedlicher Stärke auf Pro-
zesse der betrieblichen Reorganisation 
zu. Während der Einfluss des Betriebsrates
im Bereich der personellen Anpassungs-
maßnahmen schon allein wegen seiner 
besonders ausgeprägten rechtlichen Mög-
lichkeiten als sehr direkt anzusehen ist,
manifestiert er sich in wirtschaftlichen An-
gelegenheiten und Fragen der Betriebsor-
ganisation eher mittelbar als Teil von Aus-
handlungsprozessen bzw. freiwillig/stra-
tegischer Gewährung von Teilhabe durch
das Management. Vorausgesetzt, mit dem
örtlichen Management und dem Betriebs-
rat treten einander zwei verhandlungsfähi-
ge und -willige Akteure gegenüber, wäre
anzunehmen, dass Anpassungsprozesse auf
dem Wege des „negotiated adjustment“
(Wever 1995) in Szene gesetzt werden. Da
vom Management eingebrachte Restruktu-
rierungslösungen im Zweifelsfall den Fla-
schenhals der Aushandlung passieren müs-
sen, steht zu erwarten, dass in einem sol-
chen System Restrukturierungsaktivitäten
in ihren sozialen Auswirkungen abgefedert
und in ihrem Niveau gedämpft werden
(Wever 1995, S. 187). Folgt man dieser Hy-
pothese, so sollte sich die Schließung einer
betrieblichen Handlungsarena nach außen,
das heißt die zumindest partiell gelungene
Abriegelung handlungsfähiger Betriebsak-
teure gegen externen Managementeinfluss,
in einer Senkung der Restrukturierungsak-
tivität ausdrücken.

Neben dieser These der (kooperativen)
Schließung einer betrieblichen Arena er-
scheint es weiterhin plausibel, anzuneh-

4 Im Vergleich zum Gesamtdatensatz geben die
„frisch gebackenen“ Betriebsräte (neun Amtsjah-
re und weniger) im Mittel 0,5 Maßnahmen weni-
ger zu Protokoll (4,62 zu 4,15). Bezogen auf die
prozentualen Häufigkeiten der einzelnen Restruk-
turierungsprojekte liegen ihre Nennungen im Mit-
tel aller 17 Projekte 2,8 Prozentpunkte unter den
Werten für den Gesamtdatensatz. Eine systemati-
sche Verzerrung der Reihenfolge der einzelnen 
Restrukturierungsmaßnahmen ergibt sich daraus
nicht.

5 Weitere Kategorien waren: Rückverlagerung von
Produktion und Dienstleistungen ins Inland, Ein-
gliederung von Zukäufen, Konzentration von
Funktionen am Standort, bzw. an anderen Stan-
dorten, Zusammenfassung nach Produktlinien,
Abbau von Hierarchieebenen, Fusion mit anderen
Unternehmen, Ausgliederung von Funktionen/
Abteilungen, Auflösung von Abteilungen und die
Vergabe von Aufgaben nach außen. Die Katego-
rien wurden zunächst aus der vorhandenen Fach-
literatur zum Thema betriebliche Restrukturierung
entwickelt, um sie anschließend mit acht ausge-
wählten Betriebsräten zu diskutieren. Aus diesem
Rückkoppelungsprozess ergaben sich zahlreiche
Ergänzungen und Konkretisierungen. 
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Restrukturierungsarten mit der Beschäftig-
tenzahl ansteigt. So wurden in der Katego-
rie der Betriebe mit mehr als 2.000 Be-
schäftigten im Schnitt 9,3 unterschiedliche
Restrukturierungsprojekte durchgeführt,
in der kleinsten Betriebsgrößenklasse (20
bis 49 Beschäftigte) betrug dieser Wert al-
lerdings immer noch stattliche 4,2.

Die Schließung der betrieblichen
Handlungsarena wird in der folgenden
Schätzung durch die Variable „alleinste-
hendes Unternehmen“ berücksichtigt. Als

„alleinstehend“ wurde ein Betrieb an ei-
nem gegebenen Standort dann gewertet,
wenn dieser nach Angaben des Betriebsra-
tes gleichzeitig rechtlich als selbstständiges
Unternehmen fungiert und nicht selbst
durch ein anderes Unternehmen be-
herrscht wird bzw. ein anderes Unterneh-
men beherrscht (oder gar beides). Für die
Bestimmung der Kategorie der alleinste-
henden Unternehmen ist also nicht die Be-
triebseigenschaft der von uns aus der
Grundgesamtheit gezogenen Einheit von

Belang, sondern deren rechtliche Charak-
terisierung am Standort. Immerhin lassen
sich 35,2 % unserer Fälle in dieser Weise 
als „alleinstehend“ charakterisieren.6 Da-
rüber hinaus erlaubt es der Datensatz, jene
Betriebe zu identifizieren, deren betrieb-
liche Handlungsarena im besonderenMaße
geöffnet erscheint, weil der Standort als
„abhängiger Betrieb“ oder als „beherrsch-
tes Unternehmen“ einem ausländischen
Mutterunternehmen/-konzern zugeordnet
werden kann. Dies trifft auf immerhin
11 % unserer Fälle zu. Um die Öffnung der
betrieblichen Arena auch jenseits der Ma-
nagementfunktion zu berücksichtigen,
wurde die Variable „Unternehmensbera-
tung“ eingeführt, die angibt, ob eine solche
externe Instanz in den generellen Prozess
der Restrukturierung einbezogen wurde.

Die Verhandlungsposition der Betriebs-
parteien wird in Tabelle 3 durch zwei Varia-
blen ausgedrückt und in die Schätzung ein-
bezogen. So wurden die Betriebsräte ge-
fragt, ob während der letzten zwei Jahre in
ihrem Betrieb Personal abgebaut wurde
(Personalabbau) und wie sie die Gewinn-
situation einschätzen (1 bei schlechter oder
sehr schlechter Gewinnsituation).

Neben der Frage nach der Öffnung
bzw. Schließung der betrieblichen Arena
spielt weiterhin eine Rolle, inwieweit der
Betriebsrat eigene Handlungsressourcen
im Kontext der Restrukturierung mobili-
sieren kann und vor allem auch will. Mit
dem gewerkschaftlichen Organisations-
grad haben wir ein Maß eingeführt, das die
gewerkschaftliche Einbindung des Be-
triebsratsgremiums bestimmt und somit
Auskunft über die mögliche Unterstützung
seitens der Gewerkschaft geben kann. Das
Interessenvertretungsselbstverständnis des
Betriebsrats (BR) wird entlang dreier Di-
mensionen bestimmt (wir haben bewusst
auf Typenbildung verzichtet). So wurde die
Variable „BR nicht involviert“ mit 1 ko-
diert, wenn unsere Interviewpartner  star-
ke oder sehr starke Unterstützung für das
folgende Statement geäußert haben: „Der
Betriebsrat sollte sich aus der Geschäftspo-
litik des Unternehmens heraushalten7“. Als

6 Von diesen gehört gut ein Drittel dem Handwerk
an.

7 Die Einschätzungen der befragten Betriebsräte
wurden auf einer Skala von 1 (starke Zustimmung)
bis 6 (starke Ablehnung) erhoben und später
dichotomisiert. Entsprechend wurde mit den bei-
den folgenden Selbstverständnisvariablen verfah-
ren. 

Tabelle 3: Einflussfaktoren der betrieblichen Restrukturierung
Variable Mittelwert oder Anteil in % Wertebereich
Organisationsgrad der BR-Gremien 56,9 0 bis100 %
Personalabbau 50,7 0 oder 1
Schlechte Gewinnsituation 32,0 0 oder 1
Einzelstehendes Unternehmen 35,2 0 oder 1
Ausländisches Mutterunternehmen 11,0 0 oder 1
Lage: Ostdeutschland 16,5 0 oder 1
Lage: Ballungszentrum 43,7 0 oder 1
Tarifbindung 70,1 0 oder 1
Beteiligung Unternehmensberater 25,5 0 oder 1
BR nicht involviert 11,8 0 oder 1
Kooperativer BR 79,6 0 oder 1
BR als Agent der Gewerkschaft 26,1 0 oder 1
Beschäftigte (Mittelwert) 225,62 9 bis 34.500
Sonstige Dienstleistungen 31,0 0 oder 1
Sonstige Branchen 1,3 0 oder 1
Kredit 3,6 0 oder 1
Verkehr 7,4 0 oder 1
Handel 22,2 0 oder 1
Bau 7,6 0 oder 1
Verbrauchsgüter 7,8 0 oder 1
Investitions- und Gebrauchsgüter 13,1 0 oder 1
Grundstoffe 6,0 0 oder 1
Abhängige Variable:
Anzahl der Restrukturierungsprojekte (Mittelwert) 4,6 0 bis 17

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung zur Restrukturierung (2006).
Hans Böckler
Stiftung
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„kooperativ“ wird ein Betriebsrat angese-
hen, wenn er folgendem Statement zu-
stimmt:„Das vernünftige Gespräch mit der
Geschäftsleitung bringt mehr als jeder
Konflikt“. Der „Betriebsrat als Agent der
Gewerkschaft“ zeichnet sich durch starke
Zustimmung zu dem folgenden Statement
aus: „Der Betriebsrat ist die Vertretung der
Gewerkschaft im Betrieb“.

Weitere Kontrollvariablen bestimmen
die Lage des Betriebes (Ostdeutschland,
Ballungszentrum), Bindung an einen Tarif-
vertrag, Beschäftigtenzahl sowie die Bran-
chenzugehörigkeit (Branchendummies).
Die Häufigkeiten und Durchschnittswerte
für alle in die Schätzung einbezogenen
Werte sind in Tabelle 3 dargestellt.

4.3. ERGEBNISSE DER SCHÄTZUNG

Tabelle 4 dokumentiert, dass sich der Er-
klärungsgehalt des Schätzmodells mit 39 %
als recht solide erweist.8

In der Schätzung sind alle drei mit der
Öffnung bzw. Schließung der betrieblichen
Arena in Verbindung gebrachten Variablen
hoch signifikant. So ist das alleinstehende
Unternehmen mit einem um 1,6 Projekte
niedrigeren Niveau an Restrukturierungs-
aktivität in den letzten zehn Jahre assoziiert
(Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,1 %),
während Betriebe, die an eine ausländische
Mutter gebunden sind, eine überdurch-
schnittlich große Aktivität aufweisen (1 %
Irrtumswahrscheinlichkeit). Ebenso zeigt
sich ein enger Zusammenhang zwischen
der Beteiligung einer Unternehmensbera-
tung und der Steigerung der Restrukturie-
rungsaktivität (signifikant auf dem 0,1 %
Niveau). Der letztgenannte Aspekt sollte al-
lerdings nur mit großer Vorsicht interpre-
tiert werden, da letztlich die Kausalbezie-
hung zwischen Restrukturierung und Be-
teiligung einer Unternehmensberatung ge-
nau in die entgegengesetzte Richtung
laufen könnte.9 Demnach würden Unter-
nehmensberatungen erst in den Restruktu-
rierungsprozess einbezogen werden, wenn
die Grundsatzentscheidung über die jewei-
ligen Projekte bereits gefallen ist. Ob nun
also Unternehmensberatungen das be-
triebliche Management in Richtung einer
Ausweitung der Restrukturierungsaktivitä-
ten lenken (wie es zunächst den Anschein
hat), oder diese dem Management ledig-
lich beim Vollzug besonders komplexer Re-
strukturierungen zur Seite stehen, lässt sich
mit der vorliegenden Querschnittsanalyse
nicht abschließend beantworten. Als Hin-

weis darauf, dass die Annahme nicht völlig
abwegig ist, die Berater leisteten einen eige-
nen positiven Beitrag in Richtung Restruk-
turierungsaktivität, kann jedoch eine wei-
tere Variable dienen. Gefragt danach, wel-
ches die Ursachen der Restrukturierung in
ihrem Betrieb seien, gaben immerhin 35 %
der befragten Betriebsräte an, die Restruk-
turierung gehe auf die Empfehlung einer
Unternehmensberatung zurück. Solche
Aussagen stellen zwar keine statistische,
wohl aber eine interpretative Kausalbezie-
hung fest, die das hier präsentierte Modell
unterstützt.

Lediglich eine von zwei Variablen im
Bereich der wirtschaftlichen Verhand-
lungsposition bzw. des wirtschaftlichen
Kontexts ist signifikant. Während der Ein-
fluss der „schlechten Gewinnsituation“
nicht signifikant ist, kann eine Reduktion
der Belegschaft (innerhalb der letzten zwei
Jahre) mit überdurchschnittlicher Restruk-
turierungsaktivität assoziiert werden (Sig-
nifikanzniveau 0,1 %).10

Der gewerkschaftliche Organisations-
grad als Ausdruck der Mobilisierung von
Handlungsressourcen des Betriebsrats ist
auf dem 5 %-Niveau signifikant und
schwach positiv. Steigt der gewerkschaftli-
che Organisationsgrad um 10 %, steigt
demnach die Anzahl der in den letzten

zehn Jahren durchgeführten Restrukturie-
rungsprojekte um 0,05 Projekte. Zunächst
erstaunt die Richtung dieses Zusammen-
hangs, der darauf hindeutet, dass gewerk-
schaftlich besonders stark angebundene
Betriebsräte diese Handlungsressource of-
fensichtlich nicht für die Verhinderung von
Restrukturierung in Stellung bringen kön-

8 Es wurde ein OLS-Modell (ordinary least squares)
geschätzt. Zur weiteren statistischen Absicherung
der Befunde, insbesondere um eine Verzerrung
aufgrund von Heteroskedastizität der Varianzen
ausschließen zu können, wurde alternativ ein „ne-
gative binominal regression model“ (NBRM) ge-
schätzt. Da das NBRM die Befunde des hier prä-
sentierten OLS-Modells bestätigt, wurde auf sei-
ne Darstellung verzichtet. Wir danken Holger Alda
für seine tatkräftige Unterstützung bei der Durch-
führung der Kontrollschätzung.

9 Um mögliche Verzerrungen des Schätzmodells
durch jene Variablen zu vermeiden, für die inhalt-
lich eine umgekehrte Kausalbeziehung nicht aus-
zuschließen ist, wurde ein reduziertes Modell
unter Ausschluss der Variablen „Beteiligung Un-
ternehmensberater“, Personalabbau und „koope-
rativer Betriebsrat“ geschätzt. Die hier im Haupt-
modell präsentierten Ergebnisse erwiesen sich in
diesem Modell als stabil, das heißt, Irrtumswahr-
scheinlichkeiten und Koeffizienten entsprachen
weitgehend jenen im Hauptmodell.

10 Um Multikollinearität auszuschließen, wurde ein
alternatives Modell ohne die Personalabbau-Va-
riable gerechnet. Auch hier bleibt der Einschluss ei-
ner schlechten Gewinnsituation nicht signifikant.

Tabelle 4: OLS-Modell, abhängige Variable: Anzahl der Restruktu-
rierungsarten, die in den letzten zehn Jahren durchgeführt wurden

Koeffizient B Standardfehler
Organisationsgrad BR ,005* ,002
Personalabbau 1,237*** ,150
Schlechte Gewinnsituation –,046 ,163
Einzelstehendes Unternehmen –1,568*** ,165
Ausländisches Mutterunternehmen ,713** ,220
Lage: Ostdeutschland –,428* ,208
Lage: Ballungsraum ,418** ,150
Tarifbindung –,272 ,190
Beteiligung Unternehmensberater 1,369*** ,156
BR nicht involviert –,184 ,228
Kooperativer BR –,427* ,173
BR als Agent der Gewerkschaft –,002 ,172
Beschäftigte (log) ,853*** ,056
Sonstige Dienstleistungen (Referenz)
Sonstige Branchen ,253 ,332
Kredit ,578* ,273
Verkehr –,261 ,333
Handel –,349 ,262
Bau –,344 ,316
Verbrauchsgüter ,515 ,279
Investitions- und Gebrauchsgüter 1,298*** ,251
Grundstoffe 1,038*** ,276
Konstante ,410 ,387
Korrigiertes R2: 0,393
Zahl der gültigen Fälle: 1.556
*/**/*** Statistische Signifikanz auf dem 5/1/0,1-Prozent Niveau

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der WSI-Betriebsrätebefragung zur 
Restrukturierung (2006)

Hans Böckler
Stiftung
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nen. Zwei Erklärungsansätze bieten sich an:
Entweder sind Betriebsräte selbst unter
starker Rückbindung an die Gewerkschaf-
ten immer noch zu schwach, um Restruk-
turierungsmaßnahmen abzuwenden, oder
sie nutzen die gewerkschaftliche Unterstüt-
zung, um Restrukturierung zu gestalten,
statt zu verhindern.

Von den drei eingeführten Variablen
zum Interessenvertretungsselbstverständ-
nis ist lediglich die Kooperationsdimension
auf dem 5 %-Niveau signifikant und trägt
ein negatives Vorzeichen. Das heißt, wenn
Betriebsräte zu Protokoll geben, dass sie
dem klärenden Gespräch den Vorzug vor
der Austragung von Konflikten geben, ver-
ringert sich die Anzahl der durchgeführten
Restrukturierungsprojekte um 0,4.

Von den weiteren Kontrollvariablen er-
weisen sich beide Variablen zur Lage des
Betriebs als signifikant. Liegt der Betrieb in
Ostdeutschland, so verringert sich die Re-
strukturierungsaktivität, während die Lage
in einem städtischen Ballungsraum mit
mehr als 250.000 Einwohnern ein positives
Vorzeichen trägt (signifikant auf dem 5-
bzw. 1 %-Niveau). Der bereits angespro-
chene positive Betriebsgrößeneffekt be-
stätigt sich auch in der multivariaten Schät-
zung. Signifikante Effekte ergeben sich
auch für die Branchenbereiche Kreditwirt-
schaft, Fertigung von Investitions- und Ge-
brauchsgütern sowie Grundstoffprodukti-
on. Alle drei Bereiche weisen im Verhältnis
zur Referenzkategorie (Sonstige Dienstlei-

stungen) eine erhöhte Restrukturierungs-
aktivität auf.

5
Fazit

Betrachtet man die Verbreitung von Be-
triebsräten in deutschen Betrieben, so sieht
die Situation zunächst recht positiv aus.
Zwar gelang es bislang nicht, die bestehen-
den „weißen Flecken“ im Bereich der be-
trieblichen Mitbestimmung durch die
Neugründung von Betriebsräten zu füllen,
jedoch kam es anderes herum nicht zur
weiteren Erosion, wie dies beispielsweise
seit Längerem für den Bereich der Tarifpo-
litik konstatiert wird (Ellguth 2006). Für
die beschäftigtenseitige Stabilisierung der
Interessenvertretung mag sicherlich die Re-
form des Betriebsverfassungsgesetzes mit
seinen positiven Effekten für das Wahlver-
fahren, die Ressourcen der Betriebsratsar-
beit und auch die Stabilisierung der Zu-
ständigkeitsbereiche eine Rolle gespielt ha-
ben. Wie in der vorangegangenen Analyse
gezeigt werden konnte, kann von einer ver-
gleichbaren Stabilisierung auf Manage-
mentseite nicht die Rede sein. Betriebsfer-
ne Managementfunktionen lassen in den
Augen der befragten Betriebsräte eben jene
Verlässlichkeit vermissen, welche für eine
kontinuierliche und durchsetzungsfähige
Betriebsratsarbeit vonnöten ist.

Noch deutlichere Hinweise auf die Fra-
ge nach den Folgen der managementseiti-
gen Perforation der betrieblichen Hand-
lungsarena ergeben sich aus der Analyse
der betrieblichen Restrukturierung. Die
vorgelegte Querschnittsanalyse weist deut-
liche Anzeichen dafür aus, dass die Schlie-
ßung der betrieblichen Arena das Spek-
trum der verfolgten unterschiedlichen Re-
strukturierungsprojekte einschränkt und
somit die Komplexität des Restrukturie-
rungsgeschehens verringert. Immer dann,
wenn das betriebliche Management einen
vergleichsweise größeren autonomen
Handlungsspielraum für sich beanspru-
chen kann, kehrt ein größeres Maß an Kon-
tinuität in den betrieblichen Alltag ein. Ob
dies am Ende positiv für den Betrieb ist,
oder dessen Fähigkeit herabsetzt, flexibel
auf Marktentwicklungen zu reagieren, wie
Wever (1995, S. 187) behauptet , muss an
dieser Stelle offen bleiben. Wenn man den
Klagen über Unüberlegtheit und Atemlo-
sigkeit mancher Restrukturierungsmode
Glauben schenken darf, so weisen unsere
Daten darauf hin, dass dies eher das Pro-
blem jener Betriebe ist, in denen Restruk-
turierungsaktivitäten durch ein ausländi-
sches Mutterunternehmen durchgesetzt
werden. Insofern würde eine Zunahme der
(abhängigen) internationalen Verflechtung
deutscher Betriebe eben einen Teil jenes
Puffers rauben, der sie vor Überforderung
durch zu kurz getaktete Restrukturierungs-
programme schützt.
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